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Die Beachtung dieser Regeln ermöglicht eine genau-
ere Ermittlung der Unfallursache, die besonders im 
Rahmen der Schadensersatz- und Versicherungsfra-
gen relevant wird. Weiterhin ermöglicht die Unfallauf-
nahme vor Ort die Einleitung erforderlicher und ge-
eigneter Nachfolgemaßnahmen, wie z.B. Bestellung 
eines Sachverständigen, Beweismittelsicherung, 
Bergungsmaßnahmen u.ä.

Die Polizei erreichen Sie unter 

110.

Sie werden kostenlos mit der Leitstelle des örtlich zu-
ständigen Polizeipräsidiums verbunden.

Von dort aus wird unverzüglich Hilfe durch die zustän-
dige Wasserschutzpolizei organisiert.

Die häufigsten Ursachen für Unfälle auf den Wasser-
straßen sind Leichtsinn, Unkenntnis, Alkoholgenuss 
und mangelnde Praxis der Wassersportler.

Helfen Sie, durch umsichtiges Handeln derartige Un-
fälle zu vermeiden und die Freude am Wassersport 
zu erhalten.

Was ist ein Schiffsunfall?

Ein Schiffsunfall liegt in der Regel dann vor, wenn bei 
einem oder mehreren Beteiligten ein schädigendes 
Ereignis eintritt, welches ursächlich vom Schiffsver-
kehr und dessen typischen Gefahren ausgeht. 

Ein schädigendes Ereignis liegt dann vor, wenn bei 
einem Unfall ein Personen- und/oder Sachschaden 
eintritt. 

Der Begriff Schiffsverkehr schließt in diesem Sinne 
die gesamte Bewegung der Berufs- und Sportschiff-
fahrt auf den Bundes- und schiffbaren Landeswas-
serstraßen ein.

Nach einem Unfall hat jeder Beteiligte sich über die 
Unfallfolgen zu vergewissern und die Feststellung 
seiner Person, seines Fahrzeuges und der Art seiner 
Beteiligung an dem Unfall zu ermöglichen. Beteiligt 
an einem Schiffsunfall ist jeder, dessen Verhalten 
nach den Umständen zum Unfall beigetragen haben 
kann.

Woran sollten Sie bei einem Unfall denken?

• Oberste Priorität bei einen Schiffsunfall hat immer 
die Rettung von Menschenleben.

• Leiten Sie den Umständen entsprechend mit den 
Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
alle erforderlichen Maßnahmen ein, die notwen-
dig und möglich sind, um eventuell bevorste-
hende Gefahren für das Leben, die Gesundheit, 
bedeutende Sachwerte oder die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs abzuwehren.

• Leisten Sie Verletzten Erste Hilfe und wählen Sie 
einen Standort, der für herbeigerufene Rettungs-
kräfte möglichst von Land aus erreichbar ist.

• Alarmieren Sie bei Verletzten umgehend unter 
112 den Rettungsdienst. Informieren Sie:
- Wer ruft an?
- Wo ist es passiert? (genauer Unfallort)
- Was ist passiert?

• Fahren Sie bei Wassereinbruch an das Ufer.

• Versuchen sie, sich den genauen Standort des 
Unfalls einzuprägen.

• Notieren Sie Angaben zu Unfallzeugen (auch Per-
sonen an Land).

• Bleiben Sie als Beteiligter in jedem Fall am Unfall-
ort, bis Angaben zu ihrer Person, Ihrem Fahrzeug 
und zum Unfallhergang von der Polizei aufge-
nommen wurden.
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